
 
 

Elternerklärung Verlässliche Grundschule 

Ich/Wir sind darüber informiert, dass die Betreuerinnen der Verlässlichen Grundschule in den 

nachfolgenden Punkten keine Verantwortung übernehmen: 

• Mein/Unser Kind kommt nicht in die Betreuung oder geht ungefragt vorzeitig nach Hause 

oder wird ausnahmsweise vorzeitig von einer anderen Person (z.B. Oma, Opa) abgeholt. 

• Es liegt auch in der Verantwortung der Eltern ihre Kinder anzuweisen, die Verlässliche 

Grundschule entsprechend der Anmeldung zu besuchen. Die Betreuerinnen können nicht 

einzelnen Kindern nachgehen und nachforschen, wo diese geblieben sind. 

• Die Kinder werden am Ende der vereinbarten Betreuungszeit entweder in den Unterricht 

geschickt oder nach Hause entlassen. 

 

Ich/Wir sind des Weiteren informiert, 

• dass Schwerpunkt der Betreuung spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten sind. Eine 

Hausaufgabenbetreuung findet nicht statt. 

• dass das Betreuungsverhältnis von Seiten der Gemeinde Mühlenbach beendet werden kann, 

wenn mein/unser Kind wiederholt und in der grober Weise gegen die Anordnung der 

Grundschulbetreuungskräfte verstößt oder die Gruppenbetreuung stören sollte (z.B. durch 

Belästigung oder Gefährdung anderer Kinder). 

 

Ich/Wir verpflichte/n mich uns,  

• mein/unser Kind pünktlich von den Räumlichkeiten der Betreuungseinrichtung abzuholen 

oder abholen zu lassen, sollte es den Heimweg nicht selbst antreten dürfen. 

• der Gemeinde Mühlenbach bei der Aufnahme meines/unseres Kindes etwaige vorhandene 

körperliche und/oder gesundheitliche Beeinträchtigungen meines/unseres Kindes, die für 

seine Betreuung oder im Falle eines Notfalls von Bedeutung sind, schriftlich mitzuteilen.  

• der Gemeinde Mühlenbach oder der Betreuungseinrichtung etwaige Erkrankungen 

meines/unseres Kindes oder eines Familienmitglieds an einer ansteckenden Krankheit sowie 

den parasitären Befall, z.B. Läuse, unverzüglich anzuzeigen. Der Besuch meines/unseres 

Kindes in der Betreuungseinrichtung ist bei ansteckenden Krankheiten nicht möglich.  

 

Hinweis zum Datenschutz 

Wir erheben Ihre persönlichen Daten im obenstehenden Formular, um den obengenannten Zweck zu 

erfüllen. Eine weitere Nutzung der Daten erfolgt nicht. Sie werden nach Zweckerfüllung und nach den 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.  

Mit meiner/unserer Unterschrift willige ich/wir in die Erhebung und Speicherung meiner/unserer 

Daten zum obengenannten Zweck ein. Ich/wir kann/können diese Einwilligung jederzeit widerrufen 

(per E-Mail oder per Post an die Gemeindeverwaltung Mühlenbach).  

Der Widerruf kann sich nur auf zukünftige Verarbeitungsvorgänge erstrecken. Nach einem Widerruf 

ist mir/uns bewusst, dass die Gemeindeverwaltung Mühlenbach den obengenannten Zweck nicht 

mehr erfüllen kann.  

 



 
 

Unfallversicherung 

Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gesetzlich bei Unfällen 

versichert: auf dem direkten Weg von der und zur Einrichtung, während des Aufenthalts in der 

Einrichtung und während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Einrichtungsgeländes 

(Spaziergänge, Feste, etc.). Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, 

müssen der Leitung der Einrichtung unverzüglich gemeldet werden.  

 

Aufsichtspflicht  

Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die 

Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen derselben bzw. mit der Übergabe 

des Kindes an die abholende Person. 

Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht alleine 

den Personensorgeberechtigten. Dem ordnungsgemäßen Übergang in den jeweils anderen 

Aufsichtspflichtbereich ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  

Die Kinder dürfen während des Aufenthalts die Einrichtung bzw. das Schulgelände nicht verlassen, 

auch nicht zum Bäcker oder zu anderen nahegelegenen Orten.  

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass mein/unser Kind an Aktivitäten 

(Spaziergänge, Spielplatzbesuche etc.), die außerhalb der Räumlichkeiten der Grundschulbetreuung 

stattfinden, teilnehmen darf.  

 

Mühlenbach,  

Ort, Datum        Unterschrift des/der Sorgeberechtigten * 

 

Mühlenbach,  

Ort, Datum        Unterschrift des/der Sorgeberechtigten * 

 

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Sorgeberechtigten zu erfolgen, gleichgültig, ob diese verheiratet, getrenntlebend 

oder unverheiratet sind.  


